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Gesamtgemeinde
Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis informiert: Wald-
brandgefahr hoch – Feuerstellen an Grillplätzen ab sofort ge-
schlossen!
Die Waldbrandgefahr erreicht in diesen Tagen im Kreisgebiet vo-
raussichtlich dauerhaft die zweithöchste Warnstufe 4 (hohes Ge-
fahrenrisiko) des Deutschen Wetterdienstes. „Die wenigen Nieder-
schläge in den letzten Wochen waren nicht ausreichend, um die 
Feuchtigkeit der Waldböden merklich anzuheben. Die vorhergesag-
ten sonnenreichen Tage, leichter Wind und trockene Witterungen 
reichen aus, die Waldbrandgefahr in die zwei höchsten Stufen zu 
bringen. Bereits eine kleine Zündquelle ist ausreichend, dass sich 
Laub und Reisig rasch entzünden und sich ein Feuer rasant ausbrei-
ten kann“, warnt die Untere Forstbehörde des Landkreises.
Aufgrund der hohen Gefährdungsstufe hat die Forstbehörde alle 
Feuerstellen an Grillplätzen im Wald mit Wirkung ab dem 18. 7. 
2022 gemäß den entsprechenden Regelungen des Landeswaldgeset-
zes mit der Maßgabe geschlossen, dass dort kein Feuer angezündet 
oder unterhalten werden darf. Die Schließung wird aufrechterhal-
ten, solange ein Waldbrandrisiko der Stufen 4 (hohe Gefahr) oder  
5 (sehr hohe Gefahr) an mindestens einem der fünf folgenden Pro-
gnosetage vorhergesagt wird.
Grundsätzlich gilt immer im Sommer: Keine Zigarette und kein of-
fenes Feuer im und in Entfernung von unter hundert Metern zum 
Wald. Da durch heiße Brems- und Abgasanlagen von Fahrzeugen 
eine nicht unerhebliche Waldbrandgefahr ausgeht, sind Fahrzeuge 
ausschließlich auf ausgewiesenen Parkplätzen oder festen Wegen 
außerhalb des Waldes abzustellen. Unabhängig von dieser Rege-
lung sind den Anweisungen des zuständigen Revierleiters als Forst-
schutzbeauftragten vor Ort Folge zu leisten.
Die meisten Waldbrände entstehen durch Fahrlässigkeit. Die Forst-
behörde bittet daher, nicht nur im Hinblick auf die derzeitige Wet-
terperiode, die Bevölkerung durch umsichtiges Verhalten um Un-
terstützung bei der Eingrenzung der Brandgefahr. Das Brandrisiko 
kann von den Waldbesuchern durch umsichtiges Verhalten in Wald 
und Flur reduziert werden. Hierzu gehört insbesondere die strikte 
Beachtung des in der Zeit vom 1. 3.–31. 10. geltenden generellen 
Rauchverbots im Wald. Wichtig ist zudem, dass Waldwege und de-
ren Zugänge nicht mit Fahrzeugen zugeparkt werden, so dass im 
Notfall Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge die Gefahrenstelle errei-
chen können. Wer einen Waldbrand entdeckt, wird gebeten, dies 
unverzüglich mit genauer Ortsangabe der Feuerwehr unter dem 
Notruf 112 mitzuteilen

Wilde Müllablagerungen kosten uns alle viel Geld – die Ge-
meindeverwaltung bittet um Ihre Mithilfe!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in letzter Zeit wurde bedauerlicherweise wieder vermehrt festge-
stellt, dass in der Gemarkung Großeicholzheim Müll unsachgemäß 
entsorgt wird. Konkret wurden im sog. „Klingenwald“ alte Möbel 
und Sperrmüll entsorgt. 

Ein solches Verhalten ist nicht nur rücksichtslos und egoistisch. 
Nein, es kostet den Steuerbürger auch sehr viel Geld, diese Hinter-
lassenschaften zu beseitigen, aber noch schlimmer ist der Umwelt-
schaden, welcher hier angerichtet wird und insbesondere die Ver-
schandelung des Ortsbildes.

Deshalb richten wir hiermit zum wiederholten Male an die gesamte 
Einwohnerschaft den Appell, Müll nur auf dem hierfür vorgesehe-
nen legalen Weg zu entsorgen. Wie dieser Weg im Einzelfall aus-
sieht, entnehmen Sie bitte dem allen Haushalten zugegangenen Ab-
fallkalender oder der Homepage der Abfallwirtschaftsgesellschaft 
des Neckar-Odenwald-Kreises (Link: https://www.awn-online.de/
abfall-abc/abfall-abc-a).
Sollten Sie Beobachtungen zu wilden Müllablagerungen und insbe-
sondere zu deren Verursachern machen, so melden Sie diese bitte 
umgehend dem Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung Seckach 
(Frau Antonia Reinhart) unter der Telefonnummer 06292/ 9201-
14 oder per Mail an reinhart@seckach.de. Selbstverständlich erfolgt 
eine vertrauliche Behandlung der Hinweise. Die Verursacher wer-
den dann zur Anzeige gebracht und bekommen neben einem Buß-
geld auch die Kosten für die Entsorgung ihres Mülls auferlegt.
Wir danken Ihnen für die Mithilfe.

Ihre Gemeindeverwaltung

Wasserentnahme aus Fließgewässern und öffentlichen  
Brunnen
Im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit möchten wir Sie wieder 
einmal daran erinnern, dass die Wasserentnahme aus Fließgewäs-
sern und öffentlichen Brunnen nur durch das Schöpfen von Hand 
erfolgen darf. Erlaubt ist lediglich das Abschöpfen von Bach-/ Brun-
nenwasser in kleinen Mengen mit Handschöpfgefäßen wie Eimern 
oder Gießkannen. Der Einsatz von mototorbetriebenen Pumpen ist 
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hingegen strengstens untersagt. Angesichts der anhaltenden Hitze 
und Trockenheit appellieren wir besonders eindringlich an das Ver-
antwortungsbewusstsein und rücksichtsvolle Handeln eines jeden 
Einzelnen. Bei den Fließgewässern werden dadurch nicht zuletzt 
auch dauerhafte Schäden an der Gewässerökologie verhindert.

Ihre Gemeindeverwaltung

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 18. 7. 2022
Vorbereitungen der Landesregierung auf den Herbst
Das Land Baden-Württemberg bereitet sich mit Nachdruck auf 
mögliche Szenarien weiterer Corona-Infektionswellen im Herbst 
und Winter vor. Momentan sind die Omikron-Subvarianten BA.4/ 
BA.5 auf dem Vormarsch. Auch der Trend der ansteigenden 7-Ta-
ge-Inzidenz setzt sich fort. Zwar gibt es derzeit noch relativ wenige 
Hinweise auf schwerere Krankheitsverläufe, vor allem bei geimpf-
ten Personen. Dennoch will sich Baden-Württemberg für mögliche 
stärkere Infektionswellen im Herbst wappnen. Hier die Eckpunkte 
im Einzelnen:
Surveillance (Überwachung/ Monitoring): Auf einer gesicherten 
Datengrundlage soll zu jeder Zeit ersichtlich sein, wo sich das Virus 
in welcher Form am stärksten ausbreitet, um gezielt dagegen vorge-
hen zu können. Dazu gehört unter anderem professionelles, scharf 
kontrolliertes Testen vor allem im Bereich der vulnerablen Grup-
pen.
Impfen: Die Impfkampagne soll weiter vorangebracht werden. So-
bald der neue, auf Omikron angepasste Impfstoff vorliegt, wird mit 
einer erhöhten Nachfrage nach Impfungen gerechnet, vor allem was 
die zweiten Auffrischungsimpfungen angeht. Die Impfstützpunk-
te werden deshalb auf „Stand-by“ gehalten. Bei Bedarf könnten in 
jedem Stadt- oder Landkreis innerhalb kürzester Zeit zusätzliche 
Impfangebote hochgefahren werden.
Auf der Grundlage von Expertenanhörungen soll noch vor der 
Sommerpause der Rahmen für das Corona-Management ab Herbst 
2022 erarbeitet und dem Ministerrat vorgestellt werden. Die The-
men sind:
• Prognose des Infektionsgeschehens,
•  Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und notwendige recht-

lichen Grundlagen,
• Weiterentwicklung der Impfkampagne,
• Corona-Management und
•  Unterstützungsmaßnahmen für Menschen in Alten- und Pflege-

einrichtungen, Eingliederungshilfeeinrichtungen sowie für Kin-
der und Jugendliche.

Infektionsschutzgesetz: Baden-Württemberg wird weiterhin darauf 
drängen, dass der Bund noch vor der Sommerpause die Eckpunkte 
für das neue Infektionsschutzgesetz vorlegt.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie weiterhin aufmerksam die aktuel-
len Informationen auf den Homepages des Landes Baden-Würt-
temberg (https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/), 
des Landratsamtes (https://www.neckar-odenwald-kreis.de/) und 
der Gemeinde Seckach (https://www.seckach.de/).
Hinweis: am 18. 7. 2022 lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz 
in Baden-Württemberg bei 5,3 (Vorwoche: 4,2) und die AIB (Aus-
lastung der Intensivbetten) bei 126 (Vorwoche: 131). Für die lan-
desweite 7-Tage-Inzidenz teilte das Landesgesundheitsamt einen 
Wert von 849,6 mit (Vorwoche: 729,3) und für den Neckar-Oden-
wald-Kreis sogar von 1.242,7 (Vorwoche: 854,7) (Platz 3 von 44 
Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg)!

Öffnungszeiten der Kommunalen Schnelltestzentren
Mit der Dritten Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Test-
verordnung werden die Testkapazitäten seit dem 30. 6. 2022 geziel-
ter eingesetzt. Unter bestimmten Voraussetzungen haben alle Bürg-
erInnen weiterhin einen Anspruch auf kostenlose Bürgertests. Bei 
Risikoexposition (z.B. vor Veranstaltungen in Innenräumen wie 
Konzerte, Theater, Hochzeiten etc.) beteiligen sich die Menschen, 
die sich testen lassen wollen, mit 3 € an den Bürgertests. Über die 
Details wurde in den letzten beiden Ausgaben des Mitteilungsblat-
tes ausführlich berichtet. 
Die Kommunalen Testzentren des DRK-Kreisverbandes Buchen 
bieten an allen sieben Tagen der Woche eine Testmöglichkeit an. 
Hier die Öffnungszeiten der Schnelltestzentren in der näheren Um-
gebung:
AZO-Teststation Osterburken (Rosenberger Str. 28)
Montag bis Freitag von 6–9 Uhr und von 13–15 Uhr sowie Samstag 
und Sonntag von 9–12 Uhr
Schnelltest-Zentrum Buchen (DRK KV Buchen, Henry-Dunant-
Str. 1)
Montag bis Freitag von 7–11 Uhr und von 15–19 Uhr sowie Samstag 
und Sonntag von 9–16 Uhr
Die Testung wird am Drive-In durchgeführt und ist auch für Fuß-
gänger nutzbar. Eine Terminvereinbarung ist zu empfehlen, aber 
nicht zwingend nötig.
Schnelltest-Station am Krankenhaus (Buchen, Neckar-Odenwald-
Kliniken)
Montag bis Sonntag von 6.30–9.30 Uhr und von 14–19 Uhr
Eine Buchung ist nicht nötig. Hier können Sie sich zu den Öffnungs-
zeiten immer ohne Termin testen lassen.

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Die 3G-Regel wurde für das Seckacher Rathaus aufgehoben. Folgen-
de Regeln gelten aber weiterhin:
–  Personen, die in den letzten zehn Tagen in Kontakt mit einer an 

Corona infizierten Person standen, aus einem Risikogebiet einge-
reist sind oder in diesem Zeitraum Krankheitssymptome aufwie-
sen, die auf eine Atemwegserkrankung hindeuten, ist der Zutritt 
nicht gestattet,

– Ansammlungen sind im Gebäude untersagt,
–  die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Me-

tern ist zu gewährleisten.
Auch eine Maskenpflicht besteht nicht mehr, allerdings wird das 
freiwillige Tragen einer Maske bei Terminen oder Besprechungen 
wegen der wieder sehr angespannten Infektionslage dringend emp-
fohlen.
WICHTIG: das System der Terminvergabe für Besucher des Rat-
hauses bleibt unverändert bestehen. Damit werden die Kontakte in 
den Kundenbereichen entzerrt und Warteschlangen/ Ansammlun-
gen vermieden. Wenden Sie sich deshalb bitte zunächst stets per Te-
lefon, Mail oder schriftlich an die Gemeindeverwaltung. Die wich-
tigsten Durchwahlnummern für die Terminvereinbarung sind:
–  Bürgerbüro (u.a. für Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 

sowie den Führerscheinumtausch): 9201-12,
– Standesamt (Sterbefälle, Geburten): 9201-24,
– Bauamt: 9201-15 oder 19,
– Gemeindekasse: 9201-16.
Das komplette Durchwahlverzeichnis einschl. Mailadressen finden 
Sie auf der Homepage der Gemeinde Seckach.

Telefonhotlines
Bürgertelefon Neckar-Odenwald-Kreis: 06261/ 84-3333 oder 
06281/ 5212-3333, Montag bis Freitag von 8 – 16 Uhr
Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: 0711/ 
904-39555, Montag bis Freitag von 9 – 18 Uhr
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: 030/ 
3464 65100
Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800/ 011 7722
Beratungsservice für Gehörlose und Hörgeschädigte: info.deaf@
bmg.bund.de oder info.gehoerlos@bmg.bund.de
Gebärdentelefon (Videotelefonie): https://www.gebaerdentelefon.
de/bmg 
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Informationen zur Situation der Geflüchteten aus der Ukraine
Zum letzten ermittelten Stand am 11. 7. 2022 betrug die Gesamtzahl 
der in Baden-Württemberg erfassten Flüchtlinge aus der Ukraine 
insgesamt 120.308 Personen. Davon befanden sich 2.768 Flüchtende 
in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. Im Neckar-Odenwald-
Kreis hatten zu diesem Zeitpunkt 1.414 Menschen eine Bleibe ge-
funden, womit die Aufnahmeverpflichtung annähernd erfüllt war.
In den Schulen wurden bisher (Stand: 11. 7. 2022) 17.845 Schüler-
Innen an öffentlichen Schulen und 1.602 an privaten Schulen auf-
genommen. Das sind 295 geflüchtete SchülerInnen mehr als in 
der Vorwoche. Insgesamt wurden 460 neue Vorbereitungsklassen 
(VKL) eingerichtet, davon jeweils 101 an allgemeinbildenden Gym-
nasien und zur beruflichen Orientierung (VABO).

Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine gesucht
Im Rahmen der Kommunalen Anschlussunterbringung benötigt 
auch die Gemeinde Seckach in den kommenden Monaten weite-
re Unterkünfte für die Unterbringung geflüchteter Menschen aus 
der Ukraine. Falls Sie über leerstehenden Wohnraum verfügen und 
diesen zur bereitstellen können, bitten wir um eine entsprechende 
Meldung an das Bürgerbüro der Gemeinde Seckach (Tel. 06292/ 
9201-12 oder Mail: buergerbuero@seckach.de). Neben Ihren Kon-
taktdaten werden insbesondere die einschlägigen Informationen 
zum Mietobjekt (Lage, Größe, Verfügbarkeit, Heizungsart, Miet-
preisvorstellung, Renovierungsbedürftigkeit usw.) benötigt. Ab 
wann der Wohnraum dann tatsächlich in Anspruch genommen 
wird, kann jedoch noch nicht mitgeteilt werden.
Unabhängig davon dürfen geflüchtete Menschen aus der Ukraine 
aber auch weiterhin gerne von Verwandten oder Freunden aufge-
nommen werden. In diesem Fall bittet die Gemeindeverwaltung um 
zeitnahe Mitteilung, wer unter welcher Anschrift bei wem unter-
kommen konnte.

Beantragung von Leistungen
Aus der Ukraine geflüchtete Menschen haben grundsätzlich einen 
Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II oder 
XII. Übergangsweise kann es noch zu einer Gewährung von Leis-
tungen nach dem AsylbLG kommen. Detaillierte Informationen zu 
den Antragsverfahren erhalten Sie auf der Homepage des Neckar-
Odenwald-Kreises unter https://www.neckar-odenwald-kreis.de/
ukraine.html (Leistungen).
Hier die einschlägigen Telefonnummern: Jobcenter Mosbach: 
06261/ 6756-0, Jobcenter Buchen: 06281/ 5647-0, Sozialamt: 06261/ 
84-2250, -2257 oder -2258
Ansprechpartner AsylbLG: Mosbach: 06261/ 84-1430, 1432, 1496 
oder 1443, Buchen: 06281/ 5212-1423, 1495 oder 1492
Wegen der Ausstellung eines Behandlungsscheins wenden Sie sich 
bitte an die Tel.Nr.: 06261/ 84-1498.
Sollte noch weitergehender Informationsbedarf bestehen, stehen 
die Ansprechpartner der Hotline unter der Telefonnummer 06261/ 
84-4000 zur Verfügung.

Geflüchtete ohne Wohnraum
Sofern Geflüchtete im Neckar-Odenwald-Kreis Zuflucht suchen, 
erfolgt die Unterbringung durch den Landkreis. Da die Unterbrin-
gungskapazitäten nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, kann es 
hier schnell zu Engpässen kommen. Daher ist es sinnvoll, bereits 
im Vorfeld rechtzeitig mit dem Landratsamt Kontakt aufzunehmen, 
wenn beabsichtigt ist, Geflüchtete in den Landkreis zu bringen, die 
nicht längerfristig privat unterkommen können. Melden Sie sich in 
diesen Fällen bitte unter der Rufnummer: 06281/ 5212-1487.
Sofern bereits privat untergebrachte Personen nicht mehr in der 
bisherigen Unterkunft verbleiben können, wäre dies ebenfalls unter 
dieser Telefonnummer mitzuteilen. Wir sind bemüht, die Geflüch-
teten weiterhin im Landkreis unterzubringen. Sollten im Einzelfall 
keine ausreichenden Unterbringungskapazitäten vorhanden sein 
und nicht abgewartet werden können, müsste eine Unterbringung 
bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung erfolgen.

Erstberatung in ukrainischer Muttersprache
In Kooperation mit dem Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis 
wird eine muttersprachliche Erstberatung per Telefon oder auch per 

Video Call angeboten. Näheres zum Angebot und die Möglichkeit 
zur Terminvereinbarung gibt es auf den Seiten des Caritasverban-
des unter https://www.caritas-nok.de/hilfe-und-beratung/ukraine-
hilfe/muttersprachliche-erstberatung-ukr.html.

Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen und anderen 
Fragen
Ansprechpartnerin beim Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis 
e.V. ist die Integrationsmanagerin Frau C. Langer, Tel. mobil: 
0152/ 02081510, E-Mail: im1@caritas-nok.de. Bitte vereinbaren 
Sie unbedingt telefonisch einen Termin!!

Sachspenden
Sachspenden können weder vom Landratsamt, noch von den Städ-
ten und Gemeinden im Kreis entgegengenommen werden. Wenden 
Sie sich diesbezüglich bitte an das Deutsche Rote Kreuz. Für den 
Altkreis Buchen koordiniert und sammelt das DRK Buchen Hilfs-
angebote und -anfragen; Meldungen bitte unter: https://ukraine.
drk-kv-buchen.de/. Und hier noch die Daten des Spendenkontos: 
DRK Kreisverband Buchen e.V., Sparkasse Neckartal-Odenwald, 
IBAN: DE79 6745 0048 0004 3721 16, Stichwort „Ukraine“.

Allgemeine Informationen zum Verfahren, den Anträgen 
usw.
Das Land Baden-Württemberg hat auf seiner Internetseite unter 
der Adresse https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/infos-
zum-ukraine-krieg/ Informationen rund um die Ukraine-Krise so-
wie die Geflüchteten in verschiedenen Sprachen zusammengestellt. 
Insbesondere werden dort auch viele wichtige Fragen (FAQ) be-
antwortet. Darüber hinaus wurde vom Ministerium der Justiz und 
für Migration eine telefonische Hotline eingerichtet. Diese ist mit 
russisch und ukrainisch sprechenden MitarbeiterInnen besetzt und 
werktäglich zwischen 8.30 und 17.00 Uhr telefonisch unter folgen-
der kostenlosen Rufnummer erreichbar: 0800/ 7022-500.

Rentenantragstellung ab August 2022
Aufgrund eines personellen Wechsels kann bei der Gemeinde 
Seckach ab August vorübergehend keine Rentenantragstellung er-
folgen. Die Deutsche Rentenversicherung teilt mit, dass Sie die 
Möglichkeit haben, Ihren Rentenantrag online zu stellen:
Online-Dienste | Antrag online stellen | Deutsche Rentenversiche-
rung (deutsche-rentenversicherung.de) Außerdem haben Sie die 
Möglichkeit, einen ehrenamtlichen Versichertenberater zu kontak-
tieren und aufzusuchen. Der Versichertenberater kann mit Ihnen 
zusammen den Rentenantrag aufnehmen. Eine Liste mit Versicher-
tenberatern in der Nähe der Gemeinde Seckach können Sie im Bür-
gerbüro der Gemeinde Seckach erfragen (Tel. Nr.: 06292/9201-12).
Sollten Sie noch andere Fragen bezüglich Rente haben, wenden Sie 
sich direkt an die Deutsche Rentenversicherung, Regionalzentrum 
Heilbronn (Tel.Nr.: 07131/6088-0) oder vereinbaren Sie einen Ter-
min mit einer Rentenberaterin von der Deutschen Rentenversiche-
rung über die Stadt Adelsheim (Tel.Nr.: 06291/6200-30).

Sperrung der Seckachtalhalle, der Schloßgartenhalle und 
des Dorfgemeinschaftshauses Zimmern während der Som-
merferien
Die Seckachtalhalle in Seckach, die Schloßgartenhalle in Großei-
cholzheim und das Dorfgemeinschaftshaus in Zimmern sind ab 
Donnerstag, den 28. Juli 2022, bis einschließlich Sonntag, den 11. 
September 2022, für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, 
Gruppen und Organisationen gesperrt.
Ab Montag, den 12. September 2022, stehen die Räumlichkeiten 
wieder zur Verfügung.
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.

Zusammenfassung der 26. öffentlichen Gemeinderats-
sitzung des XI. Gemeinderates der Gemeinde Seckach am  
30. Mai 2022
Anmerkung: Um die geltenden Abstandsregelungen aufgrund der 
Corona-Pandemie bestmöglich einhalten zu können, findet die 
Sitzung wieder in der Seckachtalhalle statt. Für die Erfüllung aller 
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hygienischen Standards ist Sorge getragen. Bürgermeister Ludwig 
verweist in seiner Vorrede auf aktuelle Informationen zur Corona-
Pandemie, wonach der Wert der 7-Tage-Inzidenz am 30. 5. 2022 
landesweit bei 167,0 und im Neckar-Odenwald-Kreis bei 195,4 
(Platz 6 in Baden-Württemberg) lag. Die spürbar gesunkenen Werte 
liegen zwar noch immer deutlich über den Zahlen der Frühsommer 
2020 und 2021, aber die überwiegend leichteren Krankheitsverläufe 
bei der derzeit dominierenden Virusvariante und die Möglichkeit 
der Impfung lassen auch bei der Erreichbarkeit der Gemeindever-
waltung Erleichterungen zu. Hinzu kommt, dass die Regelungen der 
Arbeitsschutzverordnung zum 25. 5. 2022 ausgelaufen sind. Vor die-
sem Hintergrund entfällt die 3G-Regel ab dem 7. 6. 2022 auch im 
Rathaus. Das heißt, dass die BesucherInnen dann keinen Impf-, Ge-
nesenen-, oder Testnachweis mehr vorlegen müssen. Ebenso ent-
fällt die Erfassung der Kontaktdaten. Unverändert bleibt jedoch das 
System der Terminvergabe, weil es sich bewährt hat. Für die Nut-
zung öffentlicher Einrichtungen der Gemeinde können nun auch 
die Personenobergrenzen entfallen. Konkret werden deshalb die 
seither noch für Veranstaltungen im DGH, in der Seckachtalhal-
le, der Schloßgartenhalle, der Tenne und in den Aussegnungshal-
len geltenden Höchstteilnehmerzahlen mit Wirkung vom 7. 6. 2022 
aufgehoben.

TOP 1  Anfragen und Anregungen der Einwohner zu Angele-
genheiten der Gemeinde Seckach

Es werden keine Fragen gestellt.

TOP 2  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher 
Sitzung 

Bürgermeister Ludwig gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner 
nichtöffentlichen Sitzung am 2. 5. 2022 folgenden Beschluss über 
das Personalkonzept für den Bauhof gefasst hat:
–  der Gemeinderat beschließt, in den nächsten Wochen für den Ge-

meindebauhof eine weitere Stelle mit dem Anforderungsprofil: 
„handwerkliche Ausbildung, EDV-Grundkenntnisse und LKW-
Führerschein“ auszuschreiben.

–  der Gemeinderat beschließt, die Nachbesetzung der Stelle eines 
im Frühsommer 2023 in den Ruhestand tretenden Bauhofmitar-
beiters bereits im Herbst 2022 mit der Qualifikation „Garten- und 
Landschaftspflege“ auszuschreiben.

TOP 3  Deckenprogramm des Landes Baden-Württem-
berg, Ortsdurchfahrten Großeicholzheim: Sanie-
rung/ Erneuerung der kommunalen Infrastruktur,   
hier: Auftragsvergabe Tiefbau

Zu diesem TOP begrüßt der Vorsitzende Herrn Thomas Funk vom 
Ing.büro Sack & Partner aus Adelsheim.
I. Erläuterungen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 7. 2. 2022 das Ing.büro 
Sack & Partner mit der Erstellung und Durchführung der Aus-
schreibung für die o.g. Arbeiten beauftragt. Hierbei und infolge der 
ebenfalls am 7. 2. 2022 erfolgten Beauftragung des Ing.büro Sack & 
Partner für die Planung der Entwässerung der Bannholzstraße und 
deren Einzugsgebietes Kirchgrund gab es im Bereich der Kanal-
maßnahmen gegenüber der im September 2021 vorgestellten Pla-
nung zwei geringfügige Planänderungen:
1.  im Einmündungsbereich der Bannholzstraße in die L 520 wird 

ein Regenwasserkanal DN 600 vom RÜ bis zum Beginn der Bann-
holzstraße verlegt,

2.  die offene Sanierung und Dimensionsausweitung von DN 150 auf 
DN 300 der Kanalhaltung KS0011503 nach KS0011502 im Kirch-
grundweg soll zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden, 
da sie außerhalb des Baufeldes der Ortsdurchfahrt liegt.

Die Arbeiten wurden am 22./ 23. 4. 2022 im Staatsanzeiger, in der 
Lokalpresse und auf der Gemeindehomepage öffentlich ausge-
schrieben. Die Submission fand am 10. 5. 2022 statt. Von sieben Bie-
tern wurden Ausschreibungsunterlagen angefordert. Zur Angebots-
eröffnung lag ein Angebot vor. Dieses stammt von der Fa. Gebrüder 
Demirbas GmbH aus Haßmersheim und schließt mit einer geprüf-
ten Endsumme brutto i.H.v. 1.017.518,83 €. Die Fa. Demirbas ist 
dem Ing.büro Sack & Partner und der Gemeindeverwaltung als leis-

tungsfähige Firma bekannt. Insbesondere mit den jüngst durchge-
führten Arbeiten zur Sanierung der Eicholzheimer Straße im Orts-
teil Seckach ist man sehr zufrieden und deshalb wird die Vergabe 
der Arbeiten an dieses Unternehmen vorgeschlagen.
II. a) Kosten
Die Kanalmaßnahmen, welche mit rd. 47 % gefördert werden, liegen 
rd. 80.000 € unter der Kostenberechnung. Die Wasserversorgungs-
maßnahmen, für welche die Gemeinde keine Förderung erhält, lie-
gen rd. 60.000 € brutto bzw. rd. 50.000 € netto über der Kostenbe-
rechnung. Das bedeutet, dass sich der Eigenanteil der Gemeinde in 
Summe von rd. 718.600 € auf rd. 755.500 € erhöhen wird. Ange-
sichts der allgemeinen Preisentwicklung der letzten Monate darf die 
Gemeinde mit diesem Ausschreibungsergebnis hoch zufrieden sein.
II. b) Deckung
Für die Maßnahme sind bisher in den Haushaltsjahren 2022 und 
2023 (Finanzplanung) folgende Beträge eingeplant:
– Kanalsanierung: 700.000 € + 333.300 € = 1.033.300 €
– Wasserversorgung: 100.000 € + 42.200 € = 142.200 €.
Der dargestellte Mittelmehrbedarf muss im Haushaltsjahr 2023 be-
reitgestellt werden.
Nach der Vorrede erteilt der Vorsitzende Herrn Funk das Wort, der 
die wichtigsten Eckdaten der Maßnahme aufzeigt. Demnach um-
fasst die Erneuerung der Asphaltdecke in den Ortsdurchfahrten 
Großeicholzheim auf der L520 eine Länge von rd. 1.300 m und auf 
der L583 von rd. 470 m. Darunter sind u.a. bei der Abwasserbeseiti-
gung 55 Hausanschlussleitungen, 350 m Kanal und 25 Schachtbau-
werke zu sanieren. Bei der Wasserversorgung stehen u.a. 27 Schie-
berauswechslungen an und elf Hydranten müssen erneuert werden. 
Die Durchführung der Baumaßahme erfolgt abschnittsweise; mit 
zeitweisen Verkehrseinschränkungen muss gerechnet werden. Maß-
nahmenbeginn wird auf jeden Fall in diesem Sommer sein und die 
Bauzeit wird sich, nicht zuletzt in Abhängigkeit von der Witterung, 
auf 1–1,5 Jahre belaufen.
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Funk für seine Ausführun-
gen und stellt das Thema zur Aussprache. Hierbei wird zunächst 
gefragt, ob der neue Regenwasserkanal für das Außengebiet Kirch-
grund verwendet werden kann. Die Verwaltung bejaht die Frage. 
Außerdem wird nochmals nach dem Zeitplan gefragt. Herr Funk 
antwortet, dass der Baubeginn vor oder nach den Bauferien erfol-
gen soll. Wenn es auch witterungsmäßig gut läuft, könnte die Fer-
tigstellung schon bis Sommer 2023 möglich sein, ansonsten später. 
Weiter wird gefragt, ob die Hauptwasserleitung im Untergrund ver-
bleibt und wie es sich mit den Energieversorgern verhält. Die Ver-
waltung antwortet, dass die Hauptwasserleitung ausreichend di-
mensioniert ist und sich in einem guten Zustand befindet. Deshalb 
muss sie nicht ausgewechselt werden. Alle Versorgungsunterneh-
men wurden angeschrieben, aber die Kabel der Netze BW befinden 
sich z.B. im Gehweg. Da die Gehwege in Ordnung sind, wird seitens 
der Gemeinde dort nichts unternommen. Abschließend betont Bür-
germeister Ludwig nochmals, dass die Fa. Demirbas in der Eicholz-
heimer Straße in Seckach sehr gute Arbeit geleistet hat und leitet zur 
Beschlussfassung über.
III. Sodann fasst der Gemeinderat folgenden einstimmigen Be-
schluss:
Der Gemeinderat beauftragt die Fa. Gebr. Demirbas GmbH aus 
Haßmersheim mit der Ausführung der o.g. Arbeiten zum Ange-
botspreis in Höhe von 1.017.518,83 € brutto.
Im Nachgang zur Beschlussfassung gibt Bürgermeister Ludwig noch 
den Hinweis, dass der weitere Verlauf der L520 bis Kleineicholz-
heim ebenfalls in das Deckenprogramm des Landes aufgenommen 
wurde. Dort fällt neben der eigentlichen Straße auch der Gehweg 
zur S-Bahnstation Eicholzheim in die Unterhaltungspflicht des Lan-
des. Weil sich dieser Gehweg in einem sehr schlechten Zustand be-
findet und ein Radweg sogar ganz fehlt, macht sich die Gemeinde-
verwaltung schon seit Jahren für eine entsprechende Ertüchtigung 
stark. Die hieran beteiligten Stellen sind das Regionale Mobilitäts-
management beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe, das Bau-
referat Nord des RP in Heidelberg und das Landratsamt Neckar-
Odenwald-Kreis. Am 10. 5. 2022 teilte das Baureferat Nord u.a. mit: 
„Wir sehen es als sinnvoll an, die Radwegeverbindung zwischen Groß-
eicholzheim und Kleineicholzheim zu verbessern. Aus diesem Grund 
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würde aus unserer Sicht ein fahrbahnbegleitender Radweg zwischen 
Groß- und Kleineicholzheim mit gleichzeitiger Anbindung des Bahn-
hofs eine deutliche Verbesserung der Situation schaffen.“ Diese Aussa-
ge kann ohne Zweifel als ein erster wichtiger Etappenerfolg verbucht 
werden. Am morgigen 31. 5. 2022 findet ein Vor-Ort-Termin statt, 
bei welchem die ersten Details besprochen werden sollen.

TOP 4  Deckenprogramm des Landes Baden-Württemberg, 
Ortsdurchfahrt Seckach, Sanierung/ Erneuerung der 
kommunalen Infrastruktur,      
hier: Genehmigung der Wasserleitungserneuerung im 
Bereich Eicholzheimer Straße 44–48

I. Erläuterungen
Beim Freilegen des Wasserleitungsschachtes im Bereich der Ei-
cholzheimer Straße 44 wurde am 19. 4. 2022 festgestellt, dass die be-
stehende Wasserleitung entgegen den Bestandsplänen nicht in DN 
150 ausgeführt ist, sondern nur in DN 80. Am 21. 4. 2022 wurde im 
Zuge des planmäßigen Austauschs der Schieber und Hydranten ein 
Stück der Wasserleitung DN 80 herausgetrennt. Zusätzlich wurde 
vom anderen Ende bei Haus Nr. 48 eine Kamera in das Wasserlei-
tungsrohr geschoben. Sowohl bei der Kamerabefahrung, als auch 
in dem abgetrennten Rohrstück zeigten sich im Rohrinneren star-
ke Inkrustationen. Der äußerliche Zustand deutete ebenfalls dar-
auf hin, dass diese Wasserleitung älter als das bisher angenommene 
Baujahr (ca. 1982) ist. Da ab dem Wohnhaus Eicholzheimer Straße 
48 bis Ortsende bereits eine Wasserleitung DN 100 (Baujahr 1991) 
liegt, wurde kurzfristig entschieden, das zu klein dimensionierte 
Teilstück in DN 100 zu erneuern. Für die Erneuerung in DN 100 
gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten:
1. offene Bauweise, die dann auch gewählt wurde,
2.  das sogenannte Berstlingverfahren, bei dem man durch die be-

stehende Leitung ein Seil zieht und dann die neue etwas größere 
Leitung mit einer Spitze versieht, die die alte Leitung beim Einzie-
hen zerstört und den Graben etwas aufweitet.

Das Berstlingverfahren schied aber ausfolgenden Gründen aus:
–  es fand sich keine Firma, die die Arbeiten so kurzfristig hätte aus-

führen konnte, um die Baustelle nicht über die Pfingstferien hin-
aus verlängern zu müssen, da in diesem Zeitraum schon die AFB-
Decke eingebaut werden soll,

–  aufgrund des relativ kurzen Stücks von rd. 100 m Hauptleitung 
und der sechs Hausanschlüsse, die man ohnehin in offener Bau-
weise an die Hauptleitung anschließen muss, konnte auch nicht si-
chergestellt werden, dass das Berstlingverfahren tatsächlich güns-
tiger werden würde.

Deshalb entschied sich die Verwaltung nach Abwägung aller Um-
stände für die offene Bauweise, womit die Baustelle ohne Verzö-
gerungen weitergeführt werden. Der Rohrgrabenaushub und die 
Grabenverfüllung werden über die vorhandenen Positionen im 
Leistungsverzeichnis abgerechnet. Für die fehlenden Positionen 
„Liefern und Verlegen der Wasserleitung DN 100“, „Liefern und 
Verlegen der Wasserhausanschlussleitungen“, „Liefern und Einbau-
en der Hausanschlussschieber“ und „Aufbau, Vorhaltung und Ab-
bau der Notversorgung“ wird ein Nachtragsangebot erstellt.
II. a) Kosten
Die Kosten der rd. 100 m langen Wasserleitung DN 100 incl. Er-
neuerung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich mit Tiefbau 
und Notversorgung der Anwohner wurden vom Ing.büro Sack & 
Partner mit rd. 35.000–40.000 € netto ermittelt. Davon entfallen rd. 
11.000–15.000 € netto auf die Nachtragspositionen der Wasserlei-
tungsmaterialien und rd. 25.000 € netto auf die Tiefbaupositionen. 
Die Tiefbaukosten sind stark davon abhängig, wie das Aushubma-
terial zu entsorgen ist. Das Ergebnis des Bodengutachtens der Aus-
hubsbeprobung ging am 19. 5. 2022 per E-Mail ein. Demnach ist 
der Aushub der Bodenklasse Z0 zuzuordnen. Das bedeutet, dass der 
Boden „unbelastet“ ist. Somit dürften die o.g. Kosten eingehalten 
werden können.
II. b) Deckung
Da die Gemeinde für die Optimierung der Wasserversorgung in der 
Eicholzheimer Straße keine Zuschüsse erhält, sind die Mehrkosten 
von 35.000–40.000 € netto zu 100% über die Abschreibungen in 
den Wasserversorgungsgebühren zu finanzieren. Die Deckung die-

ser Mehrkosten ist durch die Haushaltsansätze 2022 im Bereich der 
Wasserversorgung gegeben.
III. Ohne Aussprache fasst der Gemeinderat folgenden einstimmi-
gen Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Wasserleitungserneuerung im Bereich 
der Eicholzheimer Straße 44 bis 48 auf Grund der vorgenannten 
Umstände nachträglich zu und bevollmächtigt die Verwaltung, die 
entsprechenden Nachträge und Massenmehrungen nach der Prü-
fung durch das Ing.büro Sack & Partner zu genehmigen.

TOP 5  Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (MEP) an 
der Seckachtalschule und an der Grundschule Groß- 
eicholzheim,       
hier:  Vergabe der Lieferung und Installation von Hard- 

und Software
I. Erläuterungen
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. 3. 2022 
das Rechenzentrum Komm.ONE mit der Erstellung und Durchfüh-
rung der Ausschreibung für die Hard- und Software der Seckach-
talschule und Grundschule Großeicholzheim beauftragt. Das PC-
Netzwerk in der Seckachtalschule umfasst den Server als zentrale 
Komponente sowie 13 Klassenzimmer, welche alle gleichwertig mit 
65 Zoll LCD Displays und Apple TV´s ausgestattet werden. Die glei-
che Ausstattung erhält die Grundschule Großeicholzheim für vier 
Klassenzimmer. Für die Lieferung der Hard- und Software wurden 
vier Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert, wovon zwei 
tatsächlich ein Angebot abgegeben haben. Günstigster Bieter ist die 
Fa. Bechtle GmbH & Co. KG aus Neckarsulm mit einer geprüften 
Angebotssumme brutto i.H.v. 76.944,21 €. Die Installation des PC-
Netzwerkes erfolgt durch die Fa. Macro Computer (Mosbach). Wei-
tere Apple iPad´s werden von der Gemeinde Seckach in Eigenregie 
angeschafft.
II. a) Kosten
Siehe unter I. Erläuterung
II. b) Deckung
Die geplanten Auftragsvergaben liegen im Rahmen der Kostenkal-
kulation. Die entsprechenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt) 
und Auszahlungen (Finanzhaushalt) sind im Haushalt 2022 enthal-
ten.
Nach seiner Vorrede betont Bürgermeister Ludwig, dass es das Ziel 
ist, die Installation in den Sommerferien durchzuführen. Voraus-
setzung hierfür sind aber stabile Lieferketten. In der kurzen Aus-
sprache wird gefragt, ob die Lehrkräfte für den Einsatz der Geräte 
geschult sind. Bürgermeister Ludwig erläutert, dass die Fortbildung 
der Lehrkräfte in den vom Land Baden-Württemberg zertifizierten 
Medienentwicklungsplänen jeweils einer der wichtigsten Bausteine 
ist.
III. Sodann fasst der Gemeinderat folgenden einstimmigen Be-
schluss:
Der Auftrag für die Lieferung der Hard- und Software für das PC-
Netzwerk in der Seckachtalschule und Grundschule Großeicholz-
heim wird nach Prüfung und Wertung der Angebote an den Bieter 
mit dem wirtschaftlichsten Angebot, die Fa. Bechtle GmbH & Co. 
KG aus Neckarsulm zum Angebotspreis i.H.v. 76.944,21 € brutto 
vergeben.

TOP 6 Bestattungswesen
TOP 6 a)  Neufestsetzung der Gebühren für die Bestattung, 

hier: Änderung des Werkvertrages mit dem Bestat-
tungshaus Volk, Osterburken, über die Durchfüh-
rung des Bestattungswesens

TOP 6 b)  Beschluss über die Neuausschreibung der Leistun-
gen

I. Erläuterungen
zu a) Das Bestattungsunternehmen Volk aus Osterburken ist durch 
vertragliche Regelung seit dem Jahre 1992 für die Grabherstellung 
auf den Friedhöfen in Seckach und Zimmern zuständig, in Groß-
eicholzheim seit dem Jahre 2012. Aufgrund gestiegener Lohn- und 
Energiekosten trat das Bestattungsunternehmen an die Gemeinde 
heran und beantragte zum 1. 7. 2022 eine Erhöhung der Gebühren 
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für die Grabherstellung. Es werden folgende Bestattungsgebühren 
vorgeschlagen (jeweils zzgl. ges. Mwst.):
– Normalgrab über 6 Jahre: 500 € (bisher 460 €),
– Tiefgrab: 685 € (620 €),
– Kindergrab unter 6 J.: 230 € (210 €),
– Tot-u. Fehlgeburten: unverändert 200 €,
– Urnengrab: 220 € (200 €),
– Sarg schließen und Aufbahrung: unverändert 60 €,
– Zuschlag für Fels pro m³: unverändert 105 €,
– Abfuhr von überschüssigen Aushub: unverändert 60 €,
–  Zuschlag für die Beisetzung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: 

unverändert 50 %.
Die Preise des Bestattungsunternehmens Volk wurden zuletzt am 
1. 1. 2018 für eine Dauer von zunächst zwei Jahren vertraglich ver-
einbart und verlängerten sich in der Zwischenzeit stillschweigend, 
weil keine Änderung verlangt worden war. Bei einer Zustimmung 
zu der auf den 1. 7. 2022 erbetenen Erhöhung werden die Preise 
dieses Mal für die Dauer von drei Jahren garantiert, also bis zum 
30. 6. 2025. Eine erneute Erhöhung wäre also frühestens zum 1. 7. 
2025 möglich.
Außerdem schlägt die Fa. Volk für die Zukunft eine automatische 
Gebührenanpassung alle drei Jahre in Anlehnung an die Tarifstei-
gerungen im öffentlichen Dienst vor, so dass eine Behandlung im 
Gemeinderat obsolet wäre. Wie in der Vergangenheit empfiehlt die 
Verwaltung allerdings weiterhin, diesem Vorschlag nicht näher zu 
treten. Vielmehr sollten der Gemeinderat und die Öffentlichkeit 
auch künftig transparent über die Preise informiert werden. In Be-
zug auf den eigentlichen Antrag des Unternehmens empfiehlt die 
Verwaltung dem Gemeinderat, der erbetenen moderaten Preiserhö-
hung zum 1. 7. 2022 zuzustimmen, zumal die Gemeinde mit den 
Leistungen der Fa. Volk sehr zufrieden ist.
zu b) Die Fa. Volk ist mittlerweile schon seit drei Jahrzehnten für 
die Grabherstellung in der Gemeinde Seckach verantwortlich. In all 
den Jahren fand nie eine erneute öffentliche Ausschreibung statt, bei 
welcher die Leistungen und Preise auf den Prüfstand gestellt worden 
wären. Genau eine solche Ausschreibung fordert die Gemeindeprü-
fungsanstalt aber in ihren Prüfberichten schon seit Jahren. Der ak-
tuelle Rahmenvertrag mit der Fa. Volk wurde am 5. 12. 2012 für fünf 
Jahre geschlossen. D.h., das Vertragsende war am 4. 12. 2017. Weil 
aber keine Seite kündigte, verlängerte sich der Vertrag immer auto-
matisch um weitere zwei Jahre. Die nächste Kündigungsmöglich-
keit besteht somit zum 4. 12. 2023. Die Kündigung ist von beiden 
Vertragsparteien nur mit halbjährlicher Kündigung zum Jahresende 
möglich. Aus den vorgenannten Gründen schlägt die Verwaltung 
vor, den Vertrag fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, also 
zum 4. 12. 2023 zu kündigen. Gleichzeitig ist die rechtzeitige Neu-
ausschreibung erforderlich. Diese soll im Oktober/ November 2022 
durchgeführt werden, damit der Gemeinderat im 1. Quartal 2023 
die Neuvergabe vornehmen kann. Damit bleibt dann noch genü-
gend Zeit für die praktische Umsetzung.
II. Ohne Aussprache fasst der Gemeinderat folgende Beschlüsse:
zu a) Der Gemeinderat stimmt bei einer Enthaltung der Anpassung 
der Grabaushubgebühren des Bestattungsunternehmens Volk zum 
1. 7. 2022 wie folgt zu:
 ab 1. 7. 2022
Normalgrab über 6 Jahre 500,00 €
Tiefgrab 685,00 €
Kindergrab unter 6 J. 230,00 €
Tot-u. Fehlgeburten unverändert
Urnengrab 220,00 €
Sarg schließen und Aufbahrung unverändert
Zuschlag für Fels pro m³ unverändert
Abfuhr von überschüssigen Aushub unverändert
Zuschlag für die Beisetzung (Samstag) 50 %
Zuschlag für die Beisetzung (Sonntag und Feiertag) 50 %
zu b) Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Werkvertrag mit 
der Fa. Volk fristgerecht zum 4. 12. 2023 zu kündigen. Die Neuaus-
schreibung und -vergabe soll im Winterhalbjahr 2022/ 23 erfolgen.

TOP 7  a) Anfragen aus Reihen der Gemeinderäte  
b) Bekanntgaben

zu a) Anfragen aus den Reihen der Gemeinderäte
7.1 Beschaffung der Begrüßungsschilder
Es wird nach dem Sachstand der Begrüßungsschilder an den Orts-
eingängen gefragt. Bürgermeister Ludwig teilt mit, dass nach der 
langwierigen Standortsuche mittlerweile alle Baugenehmigungen 
eingegangen sind. Daraufhin wurde vor vier Wochen der Auftrag 
an die Fa. SignInn Schildersysteme erteilt. Wegen der momentan 
schwierigen Situation im Material- und Logistikbereich kann von 
dem Unternehmen aber nicht mit 100 %-iger Sicherheit verspro-
chen werden, dass die Lieferung und Aufstellung der Schilder noch 
vor dem Straßenfest (26. 6. 2022) klappen wird.

7.2 Hundekot auf Rad- und Feldwegen
Gemeinderat und Ortsvorsteher Siegfried Barth fragt seine Ratskol-
legen, wie es mit diesem Problem in den anderen Ortsteilen aussieht 
und ob man nicht noch zwei bis drei weitere Tütenspender aufstel-
len könne. Aus Sicht von Bürgermeister Ludwig muss das „Für und 
Wider“ sorgsam abgewogen werden. Die Mehrzahl der Hundehal-
ter beachtet die Regeln, während eine Minderheit immer wieder für 
Ärger und Verdruss sorgt. Es ist fraglich, ob die Aufstellung weiterer 
Tütenspender die genannte Minderheit tatsächlich zu einem Sinnes-
wandel bewegen würde oder ob dadurch nur der Bauhof noch mehr 
Arbeit bekommt. Er gibt die gestellte Frage aber gerne in die Runde. 
Hierbei stellt sich heraus, dass die „Hinterlassenschaften“ von Hun-
den in allen Ortsteilen ein großes Problem darstellen und dass die 
Aufstellung weiterer Tütenspender befürwortet wird. Deshalb bittet 
der Vorsitzende für die nächsten Wochen um Vorschläge, an wel-
chen Standorten noch Tütenspender aufgestellt werden sollten. In 
Zimmern und Großeicholzheim sollte die Angelegenheit im Ort-
schaftsrat besprochen werden. Ergänzend wird aus der Mitte des 
Rates noch festgestellt, dass eine Verhaltensänderung letzten Endes 
nur dann eintreten wird, wenn das Fehlverhalten auch sanktioniert 
wird, was erneut die Frage nach einem Vollzugsdienst aufwirft.

7.3 Gemeindevollzugsdienst in den RIO-Gemeinden
Es wird nach dem Sachstand gefragt. Bürgermeister Ludwig teilt 
mit, dass der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Osterburken 
die Stelle eines/r Gemeindevollzugsbeamten/ -beamtin erneut aus-
schreiben musste, weil die erste Ausschreibung erfolglos verlief. Die 
Bewerbungsfrist läuft noch. Im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrages könnte auch die Gemeinde Seckach diese Dienstleistung 
vom GVV in Anspruch nehmen. Zuvor muss von der Gemein-
de hierfür aber als Rechtsgrundlage eine Polizeiverordnung gegen 
umweltschädliches Verhalten erlassen werden, denn die Überwa-
chungsschwerpunkte, wie z.B. Parken auf Gehwegen oder im Halte-
verbot, sind durch die einzelnen Kommunen festzulegen.

Zu b) Bekanntmachungen
Bürgermeister Ludwig gibt folgendes bekannt:
7.4  Haushaltsverfügungen 2022 für den Kernhaushalt und den 

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis hat mit Schreiben vom 
22. 4. 2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 der Ge-
meinde Seckach bestätigt. Sie enthält keine genehmigungspflichti-
gen Bestandteile. Ebenso hat das Landratsamt mit Schreiben vom 
selben Datum für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Seckach“ 
die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses über die Feststellung des Wirt-
schaftsplans bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile geneh-
migt. Bürgermeister Ludwig verliest beide Haushaltsverfügungen 
im vollen Wortlaut.

7.5  Sperrung der kompletten Eicholzheimer Straße im Ortsteil 
Seckach wegen Aufbringung der Asphaltdecke

Seit Ende März 2021 laufen die Bauarbeiten zur Sanierung der  
Eicholzheimer Straße in Seckach. Die Fa. Gebr. Demirbas aus Haß-
mersheim hat hervorragende Arbeit geleistet und wird ihre Tätig-
keit in Kürze mit dem Abräumen der Lagerplätze abschließen. Wie 
schon in der Presse bekanntgemacht, erfolgt die Erneuerung der As-
phaltdeckschicht im Auftrag des Landes Baden-Württemberg durch 
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die Fa. Schneider aus Öhringen. Die Gemeindeverwaltung ist sehr 
froh darüber, dass der Zeitplan eingehalten werden kann und somit 
der Großteil dieser Arbeiten in den Pfingstferien ausgeführt wird. 
Der vorläufige Bauzeitenplan, der eine Sperrung der kompletten Ei-
cholzheimer Straße im Zeitraum vom 2.–21. 6. 2022 vorsieht, soll-
te bei normaler Witterung eingehalten werden können. Die Um-
leitung von Seckach in Richtung Schefflenz und Großeicholzheim 
wird während dieser Zeit über Adelsheim ausgeschildert sein. Die 
vor wenigen Tagen eröffnete neue Seckachtalbrücke bei Adelsheim 
verkürzt die Umleitungsstrecke deutlich. Die Gemeinde bittet um 
Beachtung und Verständnis.

7.6 Deutsche Post AG – Filiale Seckach
Das Sonnenstudio Schilling hat seinen Betreibervertrag mit der 
Deutschen Post AG über die Räumlichkeiten der Postagentur in der 
Eicholzheimer Straße zum 30. 6. 2022 gekündigt. Nachdem die Su-
che nach einem neuen Partner (Einzelhändler, Gewerbetreibender 
o.ä.) durch die Vertriebsleitung Stuttgart erfolglos blieb, muss die 
Post ihre Filiale in Seckach künftig selbst betreiben, weil sie gemäß 
der Postuniversaldienstleitungsverordnung (PUDLV) eine flächen-
deckende und kundennahe Versorgung der Bevölkerung mit Post-
universaldienstleistungen sicherzustellen hat. Ab dem 1. 7. 2022 
stellt der Eigentümer, Gerhard Bundschuh, seine Räume daher der 
Deutschen Post AG zur Verfügung. Allerdings teilte die Deutsche 
Post AG mit Schreiben vom 11. 5. 2022 auch mit, dass die Postfach-
anlage in Seckach zum 30. 6. 2022 wegen zu geringer Inanspruch-
nahme aufgelöst wird.

7.7 Austräger für das Mitteilungsblatt in Zimmern gesucht
Für den Zustellbezirk Zimmern mit Waidachshof sucht die Gemein-
de Seckach eine/n zuverlässige/n Austräger/ Austrägerin mit PKW. 
Das Mitteilungsblatt muss vom Austräger selbst beim Bürgermeis-
teramt abgeholt werden und darf frühestens donnerstags abends bis 
spätestens freitags abends zugestellt werden. Interessenten mögen 
sich bitte im Rathaus, Bürgerbüro, Tel. 06292/9201-12, melden.

7.8  Betriebsbesuch bei der Essensausgabestelle in der Seckach-
talschule

Am 7. 4. 2022 fand durch den Fachdienst Veterinärwesen des Land-
ratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis während eines Betriebsbesuches 
bei der Essensausgabestelle in der Seckachtalschule eine planmäßige 
Routinekontrolle statt. Dabei wurden keine offensichtlichen Män-
gel festgestellt. Bürgermeister Ludwig bedankt sich beim Ausgabe-
personal, Frau Drefs und Frau Rapp, für ihre hervorragende Arbeit.

7.9 Gemeindejubiläum „50 Jahre Gemeinde Seckach“
Der offizielle Festabend findet am Samstag, 25. 6. 2022, um 19.00 
Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern statt. Am Sonntag,  
26. 6. 2022, beginnt das weitere Festprogramm um 10.30 Uhr rund 
um das Dorfgemeinschaftshaus mit der offiziellen Eröffnung des  
33. Seckacher Straßenfestes.
Um 20.40 Uhr schließt Bürgermeister Ludwig die öffentliche Ge-
meinderatssitzung und bedankt sich bei der Presse, Frau Merkle, 
für ihr Kommen.

Zensus 2022: Datenschutz und Geheimhaltung haben höchs-
te Priorität
Seit dem 16. Mai wird in Deutschland wieder gezählt. Im Rahmen 
des Zensus 2022 werden neben Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Wohnungen und Gebäuden auch Privatpersonen bei der so-
genannten Haushaltsstichprobe befragt. Zudem werden Daten an 
Sonderbereichen wie in Alten- und Pflegeheimen erhoben.
Die amtliche Statistik lebt vom Vertrauen und der Akzeptanz der 
Bevölkerung, daher legen die Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder beim Zensus 2022 einen wichtigen Schwerpunkt auf 
umfassende Sicherheitsvorkehrungen, die den Schutz der Daten 
und der Geheimhaltung in der amtlichen Statistik bestmöglich ge-
währleisten. Dies wird unter anderem durch das Statistikgeheimnis, 
das Rückspielverbot, die Schweigepflicht und das Zweckbindungs-
gebot sichergestellt.

Alle Daten werden ausschließlich verschlüsselt übermittelt und nur 
für statistische Zwecke erhoben. Auch die eingegebenen Daten im 
Online-Fragebogen sind vor unbefugten Zugriffen sicher, da sie zu 
jedem Zeitpunkt mit einem Sicherheitszertifikat des Bundes Ende-
zu-Ende verschlüsselt sind und ausschließlich in den Rechenzent-
ren des Bundes anonym verarbeitet werden. Die erhobenen Einzel-
daten werden nicht an Dritte oder andere Behörden außerhalb der 
Statistik weitergegeben.
Personenidentifizierenden Daten wie Name oder Adresse werden 
lediglich für die Organisation der Erhebung, beispielsweise für den 
Briefversand sowie für die Aufbereitung der Daten, beispielsweise 
um Dubletten ausschließen zu können, verwendet. Sie werden zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt von den weiteren Angaben getrennt 
und gelöscht, sodass keinerlei Rückschlüsse auf die auskunfts-
pflichtigen Personen möglich sind.
Darüber hinaus unterliegen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der statistischen Ämter, der Erhebungsstellen sowie die Interview-
erinnen und Interviewer bei den Befragungen vor Ort der gesetzli-
chen Schweigepflicht und der statistischen Geheimhaltungspflicht.
Weitere Informationen zum Datenschutz und zur Informationssi-
cherheit sind auf der Webseite des Zensus unter www.zensus2022.
de unter der Rubrik „Wie funktioniert der Zensus?“ zu finden. Bei 
Fragen steht die Geschäftsstelle Zensus der Stadt Mosbach unter 
06261/9388538 oder zensus@mosbach.de sowie die Zensuserhe-
bungsstelle Neckar-Odenwald-Kreis unter 06261/84-3030 oder  
zensus@neckar-odenwald-kreis.de zur Verfügung.

Die Deutsche Bahn AG informiert:
Schienenersatzverkehr Heidelberg Hbf/ Neckargemünd – 
Eberbach sowie spätere Fahrzeiten
Zum Monatswechsel werden auf der Neckartalbahn zwischen Ne-
ckargemünd und Eberbach Untergrundverbesserungen und Gleis-
arbeiten durchgeführt. Deshalb kommt es in der Zeit von Freitag, 
29. Juli, 22.00 Uhr, bis Montag, 1. August, 6.15 Uhr, zu folgenden 
Fahrplanänderungen:
•  zahlreiche S-Bahnen der Linien S 1 (Homburg – Osterburken) und 

S 2 (Kaiserslautern – Mosbach) werden zwischen Heidelberg Hbf/ 
Neckargemünd und Eberbach durch Busse ersetzt. Beachten Sie 
die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse. In 
Eberbach haben Sie von den Bussen Anschluss an die planmäßi-
gen bzw. bis zu 48 Min. später abfahrenden S-Bahnen in Richtung 
Mosbach (Baden).

•  Die meisten S-Bahnen der Linien S 5 (Heidelberg – Eppingen/ Bad 
Rappenau) und S 51 (Meckesheim – Aglasterhausen) fallen zwi-
schen Heidelberg Hbf und Neckargemünd/ Meckesheim aus.

Bitte beachten Sie, dass sich die Haltestellen des Schienenersatzver-
kehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen befinden.
Kontaktdaten: https://bauinfos.deutschebahn.com/kontaktda 
ten/DBRegioMitteSBahnRheinNeckar 

Abt. Zimmern: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Zimmern
Zur diesjährigen Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Zimmern am Freitag, den 5. 8. 2022 laden wir alle Kameradinnen, 
Kameraden, Gemeinde- und Ortschaftsräte um 19.30 ein. Bitte hal-
tet euch den Termin frei. Der Ort der Veranstaltung und die Tages-
ordnung werden noch bekannt gegeben.

Amtlicher Teil
Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Mittwoch, 
den 27. Juli 2022, um 18.30 Uhr in der Seckachtalhalle, Schul- 
str. 3 statt.
Um die geltenden Abstandsregelungen aufgrund der Corona-Pande-
mie bestmöglich einhalten zu können, findet die Sitzung wieder in der 
Seckachtalhalle statt. Für die Erfüllung aller hygienischen Standards 
werden wir selbstverständlich Sorge tragen.
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Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
TOP 1  Anfragen und Anregungen der Einwohner zu Angelegen-

heiten der Gemeinde Seckach
TOP 2 Ehrung von Blutspendern
TOP 3 Örtlicher Hochwasserschutz Seckach
  Sachstandsbericht zu den Schäden am Hochwasserschutz-

damm im Bereich der Industriestraße  
TOP 4  Ausschreibung der Reinigungsleistungen für die gemeind-

lichen Gebäude
TOP 5  Neufestsetzung der Elternbeiträge für den Kindergarten 

Großeicholzheim ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 
TOP 6  Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebs 

„Wasserversorgung Seckach“ 
TOP 7 a) Anfragen aus den Reihen der Gemeinderäte
 b) Bekanntgaben
Hinweise:
Alle SitzungsteilnehmerInnen sind aufgefordert, die geltenden Ab-
stands- und Hygieneregeln aufgrund der Corona-Pandemie einzu-
halten. 
Im Sitzungsgebäude wird allen BesucherInnen empfohlen, eine me-
dizinische Maske zu tragen. Die Abstandsregeln sind einzuhalten; 
beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren.
Ich bitte Sie, für die Einhaltung dieser Vorgaben Sorge zu tragen, und 
bedanke mich schon im Voraus sehr herzlich für Ihr Verständnis.
Die gesamte Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen. 
Die Sitzungsunterlagen können am Dienstag, den 26. 7. 2022, von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und am Mittwoch, den 27. 7. 2022, von 8.30 
Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus 
Seckach, Zimmer 503, eingesehen werden. Hierzu bitten wir um 
vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 06292/9201-0. Au-
ßerdem sind die Sitzungsunterlagen auch im Internet unter www.
seckach.de unter „Rathaus & Service/ Gemeindepolitik“ eingestellt.
Zu allen jugendrelevanten Themen besteht nach § 41 a Gemeinde-
ordnung für Jugendliche die Möglichkeit, Ideen und Anregungen 
bis zum Sitzungstag, 16.00 Uhr, per E-Mail – unter Angabe von Na-
men, Alter und Wohnort – an info@seckach.de einzubringen
  Thomas LUDWIG – Bürgermeister

Sitzung des Kreistags am 25. 7. 2022
Die nächste Sitzung des Kreistags findet am Montag, dem 25. 7. 
2022, um 16.00 Uhr, in der Odenwaldhalle in 69427 Mudau, Jahn-
straße 1, statt.
T A G E S O R D N U N G:
1. Haushaltszwischenbericht 2022
2.  Abstandszahlung der Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH an 

den Neckar-Odenwald-Kreis zur Abgeltung der Versorgungslas-
ten für überlassene Beamtinnen und Beamte

3.  Neufassung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamt-
liche Tätigkeit

4.  Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kinder-
tagespflege im Neckar-Odenwald-Kreis - Anpassung der Kosten-
beitragstabelle

5.  Mitteilungen und Anfragen  
–  Verabschiedung der Gleichstellungsbeauftragten, Frau Angelika 

Bronner-Blatz
6. Fragestunde

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
Ausschreibung Jahresprogramm 2023 
Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz (MLR) hat das Jahresprogramm 2023 zum Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) mit Bekanntmachung 
vom 24. Juni 2022 im Staatsanzeiger ausgeschrieben.
Das ELR
Mit dem ELR hat das Land Baden-Württemberg ein umfassendes 
Förderangebot für die strukturelle Entwicklung ländlich geprägter 
Dörfer und Gemeinden geschaffen. Gefördert werden Projekte, die 
lebendige Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten 
ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienst-
leistungen sichern sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Ziel 
des Jahresprogramms 2023 ist, Impulse zur innerörtlichen Ent-
wicklung und Aktivierung der Ortskerne zu setzen. Projektträger 
und Zuwendungsempfangende können neben den Kommunen bei-
spielsweise auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen sein. 

Wo liegen die Förderschwerpunkte?
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Sicherung der 
örtlichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des 
täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. Gefördert 
werden unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfläden, Metzgereien, 
Bäckereien und Handwerksbetriebe. Zur Grundversorgung kön-
nen auch Arztpraxen, Apotheken und andere Dienstleistungen im 
Gesundheitsbereich gehören. Investitionen von Kleinstunterneh-
men der Grundversorgung und für Einrichtungen für lokale Basis-
dienstleistungen können mit einem erhöhten Fördersatz von bis zu 
30 % (ggf. 35 % bei zusätzlichem CO2-Speicherzuschlag) gefördert 
werden. Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung wer-
den die Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere durch 
Umnutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Erreichung 
zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierungen); in-
nerörtliche Nachverdichtung (ortsbildprägende Neubauten in Bau-
lücken); Verbesserung des Wohnumfeldes, Entflechtung unverträgli-
cher Gemengelagen sowie die Neuordnung mit Baureifmachung von 
Grundstücken gefördert. Bei eigengenutzten wohnraumbezogenen 
Projekten liegt der Regelfördersatz bei 30 %. Der Höchstbetrag pro 
Wohneinheit beträgt grundsätzlich 20.000 € (Modernisierung/Neu-
bau), bei Umnutzungen bis zu 50.000 €. Für den Förderschwerpunkt 
Wohnen/Innenentwicklung wird etwa die Hälfte der zur Verfügung 
stehenden Mittel im Jahresprogramm 2023 eingesetzt.
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte unter-
stützt, die zur Entflechtung störender Gemengelagen im Ortskern 
beitragen. Darüber hinaus sind Projekte von kleinen und mittleren 
Unternehmen, die zum Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur 
sowie zur Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeits-
plätzen beitragen, förderfähig. Zu beachten ist, dass ab diesem Pro-
grammjahr Neubauprojekte in diesem Förderschwerpunkt nur 
noch förderfähig sind, sofern die Tragwerkskonstruktion aus einem 
CO2-speichernden Material besteht.
CO2-Speicherzuschlag
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2 binden-
de Baustoffe im Tragwerk wie z.B. Holz einsetzt, kann grundsätzlich 
einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf den Regelfördersatz und 
eine erhöhte Maximalförderung bekommen, sofern dies nach bei-
hilferechtlichen Bestimmungen möglich ist.
Antragsverfahren
Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können ausschließ-
lich von den Städten/Gemeinden gestellt werden. Diese Aufnahme-
anträge enthalten auch die privaten Projekte. Das MLR entscheidet 
im Frühjahr 2023 über die Aufnahme in das ELR. Daher ist es not-
wendig, dass die Unterlagen zu den privaten Projekten bis spätestens 
Freitag, 9. 9. 2022, bei der Gemeindeverwaltung Seckach eingereicht 
werden. Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in Fra-
ge kommen könnte, so wenden Sie sich bitte unverzüglich während 
der üblichen Sprechzeiten des Rathauses an Frau Barbara Schmitt, 
Tel. 06292 / 92 01 19, E-Mail: Schmitt@seckach.de, um die erforder-
lichen Unterlagen abzustimmen. Wir verweisen auch auf die Veröf-
fentlichung auf unserer Homepage www.seckach.de.
Hinweis: Es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen wer-
den, die zeitnah im Anschluss an die Förderentscheidung im Früh-
jahr 2023 umgesetzt und davor nicht begonnen worden sind. Bei 
Projekten, bei denen eine Baugenehmigung erforderlich ist, kann 
der Bewilligungsbescheid für die ELR-Förderung erst nach Vorlage 
der Baugenehmigung erteilt werden. Weitere allgemeine Informati-
onen über die Fördervorrausetzungen, die Förderhöhe und das Ver-
fahren zur Antragstellung finden Sie unter https://mlr.baden-wuert 
temberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/ 
oder unter Info Antragstellung bei https://rp.baden-wuerttemberg.
de/themen/land/elr/seiten/elr-antragstellung.aspx

Schulnachrichten
Grundschule Großeicholzheim 

Verstärkung gesucht! 
Für unser Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Groß-
eicholzheim suchen wir Verstärkung. Diese ehrenamtliche Arbeit 
kann über das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden- Würt-
temberg mit einem kleinen Bonus von 10 € pro Stunde vergütet 
werden. Können Sie sich vorstellen, ab September dienstags, mitt-
wochs oder donnerstags von 13.45–14.45 Uhr einige Kinder bei 
Ihren Hausaufgaben zu unterstützen? Dann setzen Sie sich gleich 
mit Frau Marlies Herold-Schmidt (Schulleitung) 06293/8162 oder 
privat: 06293/8608 in Verbindung! Wir würden uns freuen Sie im 
Team begrüßen zu dürfen!
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Bodenrichtwerte zum 1. 1. 2022
Im Mitteilungsblatt vom 15. 7. 2022 wurden Übersichten über die Bodenrichtwerte für das Gemeindegebiet Seckach veröffentlicht. In der 
Übersicht haben zum Teil private Grünflächen gefehlt bzw. wurden die Werte für diese falsch zugeordnet. Die korrigierten Bodenrichtwert-
übersichten sind deshalb auf der nächsten Seite noch einmal abgedruckt.
Die aktuellen Bodenrichtwerte sind außerdem im Informationsportal „BORIS-BW“ (https://www.gutachterausschuesse-bw.de) abrufbar.
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Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur!
Insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Seckach 
freuen sich in diesem Jahr, ihr Abitur erfolgreich bestanden zu ha-
ben.
Die Abiturientinnen und Abiturienten sind:
–  am Wirtschaftsgymnasium Mosbach: Ponick, Jonathan (Groß-

eicholzheim)
–  am Eckenberg-Gymnasium Adelsheim: Dietl, Robin (Seckach), 

Ernst, Dirk (Seckach), Heinrich, Christian (Seckach), Kohler,  
Jasmin (Zimmern), Vogt, Samuel (Großeicholzheim)

–  am Ganztages-Gymnasium Osterburken: Alter, Jana (Seckach), 
Bowel, Raphael (Seckach), Hauser, David (Seckach), König, 
Lars (Seckach), Mark, David (Großeicholzheim), Martaler, Eric 
(Seckach), Özoglu, Ilayda (Großeicholzheim)

–  am Technischen Gymnasium Buchen: Barth, Silas (Zimmern), 
Bulz, Alexander (Seckach), Köpfle, Tim (Seckach)

–  am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium Buchen: Haber,  
Hanna (Großeicholzheim)

–  am Burghardt Gymnasium Buchen: Ball, Julia (Seckach),  
Dibrani, Serafina (Seckach), Paukner, Jannik (Großeicholzheim)

Die Gemeinde gratuliert allen Abiturientinnen und Abiturienten 
sehr herzlich zu ihrer Reifeprüfung und wünscht ihnen für ihren 
weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg viel Erfolg!

Standesamtliche Nachrichten
Geburt
11. 6. 2022     Joah Matti Aumüller, Seckach   

Eltern: Diana u. Marco Aumüller
Die Gemeinde gratuliert sehr herzlich zur Geburt  

des neuen Erdenbürgers und wünscht  
der ganzen Familie alles Gute für die weitere Zukunft.

Altersjubilare
24. 7. Anita Menrath Großeicholzheim 75 Jahre
26. 7. Erika Fabrig Großeicholzheim 75 Jahre
26. 7. Filip Antunovic Seckach  75 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege

 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
23.–25. 7. 2022       Dr. C. Kuhn, S. Albrecht, Bahnhofstr. 26, 74706 

Osterburken, Tel.: 06291/9811
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit von 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in dringenden 
Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch erreichbar. 
Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 23. 7. 2022:  

Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Sonntag, 24. 7. 2022:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Montag, 25. 7. 2022:  
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Dienstag, 26. 7. 2022:  
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadt-
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Mittwoch, 27. 7. 2022:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Donnerstag, 28. 7. 2022:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Freitag, 29. 7. 2022:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291/6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am fol-
genden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im Inter-
net nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-portal.de. Dort 
werden fünf Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben angezeigt, 
also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weitere Infos sind 
auch unter www.aponet.de erhältlich. Die diensthabenden Apotheken 
können auch unter folgender Nummer 0800 00 22 8 33 kostenlos tele-
fonisch erfragt werden, bzw. von jedem Handy ohne Vorwahl unter der 
Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051
Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Telefonhotline der Ehrenamtsdienste „Fahrdienst“, 
„Bus&Bahn“ und „Ämterhilfe“

06292/288015
erreichbar Montag – Freitag von 9–12 Uhr

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
24. 7. – 17. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  9.30 Uhr Zimmern: Wort-Gottes-Feier So,
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
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10.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier als Festgottesdienst 
zum St. Laurentius-Patrozinium (Kollekte für die Kir-
chenrenovierung)

10.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier mit begleitendem Kinder- 
und Schülergottesdienst

17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo., 25. 7., Heiliger Jakobus, Apostel 
18.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier mit eucharistischer Anbe-

tung
Di., 26. 7., Heiliger Joachim und heilige Anna
  9.00 Uhr Großeicholzheim: Schulabschlussgottesdienst der 

Grundschule Großeicholzheim
18.00 Uhr Zimmern: Rosenkranz
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
Do., 28. 7., Donnerstag der 17. Woche im Jahreskreis. 
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
Fr., 29. 7., Heilige Marta, heilige Maria und heiliger Lazarus von 
Betanien, Freunde Jesu 
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier

Gemeinsames
Krankenkommunion:
Gelegenheit zum Empfang ist nach Absprache möglich. Wer einen Be-
such wünscht, möge sich im Pfarrbüro Seckach, Tel. 06292/95056 oder 
in Seckach bei Diakon Matthias Nasellu, Tel. 06261/670473, 
in Großeicholzheim bei Waltraud Roos, Tel.: 06293/8686 und 
in Zimmern bei Bernhard Grimm, Tel. 06291/7331 melden.

Pfarrbüro:
Adelsheim und Seckach ist in der Zeit vom 25. Juli bis 12. August 
geschlossen.

Nachtreffen für Firmanden
Die Firmanden sind herzlich zu einem Nachtreffen eingeladen.
Am 29. Juli – 10.00–11.00 Uhr, Treffpunkt Kirche Seckach.
Weitere Informationen haben die Firmanden über Post erhalten. 

Einladung für Eltern und Paten
Die Eltern und Paten sind herzlich zu einer gemeinsamen Wanderung 
eingeladen. Am 30. Juli – 18.00 Uhr – Treffpunkt Kirche Adelsheim.

Großeicholzheim, St. Laurentius
Krankenkommunion in Großeicholzheim
Gelegenheit zum Empfang der Krankenkommunion im Rahmen 
eines Hausbesuchs ist nach Absprache möglich. Wer einen Besuch 
wünscht, möge sich bitte im Pfarrbüro Seckach (Tel.: 06292/95056) 
oder bei Waltraud Roos (Tel.: 06293/8686) melden.

St. Laurentius-Patrozinium und Gemeindefest am 24. Juli 
Am Sonntag, dem 24. Juli, findet anlässlich der Feier des St. Lauren-
tius Patroziniums wieder das jährliche Gemeindefest der kath. Ge-
meinde Großeicholzheim statt. 
Beginnen wird das Fest um 10.30 Uhr mit einem feierlichen Fest-
gottesdienst (Eucharistiefeier). Nach dem Gottesdienst sorgen das 
Gemeindeteam und der Förderverein St. Laurentius in der Tenne 
(ehem. Wasserschloss) für Speis und Trank. Im Anschluss an das 
Mittagessen werden außerdem Kaffee und Kuchen angeboten. 
Auf zahlreiche Teilnahme der gesamten Bevölkerung freuen sich 
das Gemeindeteam sowie der Förderverein von St. Laurentius 
Großeicholzheim!

Seckach, St. Sebastian
Kfd Seckach:
„Wir fahren hin! Wer kommt mit?“
Die 3. Fahrt findet statt: Donnerstag, den 28. Juli, das Ziel Wert-
heim, Café Sahnehäubchen, Ausstellung im Schlösschen, Altstadt, 
Grafschaftsmuseum. Treffpunkt: Gleis 3, Bahnhof Seckach um 9.05 
Uhr (Fahrzeit 2 Stunden, 4 Min.) Rückkehr gegen 19.00 Uhr.
Herzliche Einladung an alle kfd Frauen und auch an andere inter-
essierte Frauen. Falls Hilfe notwendig bezüglich Ticket oder nähere 
Auskünfte erwünscht: Gabriele Greef 06292 /1317.

Nächster begleitender Kinder-und Schülergottesdienst:
Am Sonntag, 24. Juli, findet um 10.30 Uhr im Pfarrheim Seckach, 
parallel zum Sonntagsgottesdienst, der nächste begleitender Kin-
der- und Schülergottesdienst statt. 
Es ergeht herzliche Einladung.

Evangelische Gottesdienste
Seckach 
Sonntag, den 24. 7. 2022
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Pfarrer Fränkle

Großeicholzheim
Samstag, 23. 7.
10.00 Uhr Jungschar Großeicholzheim
Sonntag, 24. 7. – 6. Sonntag nach Trinitatis
18.00 Uhr 4f-Abendgottesdienst am Hohen Kreuz mit Vorstellung 

der neuen Konfirmanden
 Morgens in beiden Gemeinden kein Gottesdienst!
19.30 Uhr Liebenzeller Gemeinschaftsstunde Kirche Rittersbach
Dienstag, 26. 7. 
15.00 Uhr Seniorennachmittag Gemeindesaal Rittersbach
20.00 Uhr Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim
Mittwoch, 27. 7.
18.00 Uhr Konfirmandenunterricht Kirche Großeicholzheim
20.00 Uhr Bibel im Gespräch Kirche Großeicholzheim
 Thema: „Gottes verblüffende Barmherzigkeit“ Pfr. Ingolf 

Stromberger
Donnerstag 28.7. 
20.00 Uhr Besuchsdiensttreffen Kirche Großeicholzheim

Abendgottesdienst am Hohen Kreuz
Am 24. Juli findet um 18 Uhr ein Open-Air-Abendgottesdienst am 
Hohen Kreuz zwischen Großeicholzheim und Rittersbach statt. In 
dem Gottesdienst unter dem Motto „Ein Schritt nach vorne“ stellen 
sich die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden vor. Zugleich 
findet der Gottesdienst im Rahmen der 4f-Gottesdienste in der Re-
gion Elztal/Schefflenztal statt, die jeweils von Jugendlichen mit vor-
bereitet und gestaltet werden. Interessierte aller Altersgruppen 
sind herzlich eingeladen.

Vereinsnachrichten
Verband Wohneigentum Seckach

Am 6. August findet von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr ein Sommerschnitt-
kurs bei Otto Schmutz, Röhrigstraße 7, Großeicholzheim, Tel: 
06293/8323, statt. 

VdK-Ortsverband Adelsheim/Sennfeld mit Seckach/Zimmern
Herzliche Einladung zu unserem VdK-Sommerprogramm!
Freitag, 12. August 2022
Besuch des Gnadenhofes Animal Hope in Rosenberg
Felicia Ruhland - Ihr Herz schlägt für Tiere, seit sie sechs Jahre alt 
ist. Als Felicias Eltern sich scheiden ließen, konnte nur einer sie 
trösten: ihr Pony Charlie. Felicia sagt oft den Satz: „Tiere sind meine 
Familie, auf sie kann ich mich immer verlassen.“
Vor 30 Jahren hat Felicia den Gnadenhof Animal hope gegründet. 
In diesen drei Jahrzehnten wurden von ihr unzählige Tiere vor dem 
Tod gerettet, all ihre Kraft in die Tierschutzarbeit fließen lassen. Im-
mer wieder wurden ihr Steine in den Weg gelegt. Doch die ehema-
lige Deutsche Meisterin im Kickboxen hat gelernt einzustecken und 
wieder aufzustehen. Aufgeben? Kam für sie nie in Frage. (Quelle: 
https://www.animalhope-rosenberg.de)
Treffpunkt um 16.50 Uhr in Rosenberg beim Bahnhof. Von dort aus 
gemeinsame Weiterfahrt zum Heuweg 5. 
Der Hofrundgang beginnt um 17.00 Uhr und dauert ca. eine Stun-
de. Im Anschluss daran Einkehr in der Brauerei Spall in Ballenberg.
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Freitag, 26. August, 2022, 17.00 Uhr
Perspektivenwechsel: Burg Hornberg als Lebensraum für Arten-
vielfalt – Neue Biodiversitätsinseln schaffen neue Attraktionen 
für Besucher und Besucherinnen
Um 17.00 Uhr findet auf Burg Hornberg eine Führung zu den Bio-
diversitätsinseln mit dem NABU-Experten, Christian Thumfart 
statt. Dieses Mal steht nicht der berühmte Burgherr, Götz von Ber-
lichingen im Mittelpunkt der Führung, sondern die Burg Hornberg 
als Lebensraum für die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen.
Ein Unkostenbeitrag für den Eintritt in die Burg in Höhe von 7,– € 
wird erhoben. Der Unkostenbeitrag ist gleichzeitig mit der Anmel-
dung zu entrichten. Dauer der Exkursion ca. 90 Minuten, anschl. 
Einkehr und Abschluss im Assulzer Hof bei Billigheim. 
Für mobilitätseingeschränkte Teilnehmer nur bedingt geeignet – 
bitte bei Interesse um Rücksprache! 

Besuch des Eiscafés im August
Im August ist ebenfalls ein Besuch des Eiscafés in Adelsheim ge-
plant. 
Termin folgt noch!

Bitte beachten Sie:
Die Teilnehmerzahl ist bei den einzelnen Veranstaltungen begrenzt. 
Sofern noch Plätze bei einzelnen Veranstaltungen frei sind, kön-
nen auch Nichtmitglieder gerne daran teilnehmen – Anmeldungen 
zwingend erforderlich unter Tel. 0171 / 4591889 oder 06291 / 7830. 
Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor der Veranstaltung! Bitte 
bei Anmeldung angeben, ob sowohl an der Führung als auch an der 
Einkehr teilgenommen wird!

SV Großeicholzheim, Abt. Fußball
Die Abteilungsleitung bedankt sich auf diesem Wege bei allen Hel-
ferinnen und Helfern, die zum Gelingen des diesjährigen Sport-
festes beigetragen haben. Dieser neu gestärkte Elan, der aus die-
ser Gemeinschaftsanstrengung hervorgeht, wird die Fußballer aller 
Altersklassen durch die Saison 22/23 tragen. Startschuss für die 
Pflichtspiele ist am 31. Juli. Im Kreispokal hat der SVG Heimrecht 
und spielt gegen den Sieger aus dem Spiel Schweinberg-Walldürn. 
Anpfiff ist um 17.00 Uhr.

Tennisclub Großeicholzheim
Einladung zum 11. Sparkassen-Freizeit-Doppelturnier
Für das Doppel Beach- und Tennisturnier am 27. August 2022 laden 
wir alle nicht aktiven TennisspielerInnen recht herzlich ein. Gespielt 
wird dieses Jahr kombiniert auf Tennis- und Beachtennisplatz als 
Doppelturnier. Beginn ist um 14.00 Uhr. Schläger und Bälle werden 
vom Tennisclub zur Verfügung gestellt. Der Wanderpokal, der erst-
mals 2008 ausgespielt wurde, wird auch 2022 dem Sieger überreicht. 
Selbstverständlich ist für Speis und Trank sowie Kaffee und Kuchen 
gesorgt. Wir freuen uns schon heute, die gesamte Bevölkerung und 
viele Teilnehmer-Innen begrüßen zu dürfen. Bitte die Anmeldun-
gen für das Turnier bis zum 14. August 2022 an den 1. Vorsitzenden 
Rudolf Reuther richten. Tel.-Nr.: 06292/7482 oder 0151/18851850. 

FC Zimmern
Der FC Zimmern bedankt sich bei allen Beteiligten für das gelunge-
ne und gut besuchte Sportfest am 9. + 10. 7. 2022 auf dem Sportge-
lände in Zimmern. Die Vorbereitung auf die neue Saison ist voll im 
Gange und am kommenden Wochenende bestreitet unsere Mann-
schaft ihr erstes Pflichtspiel in der Saison 2022/23. Im BFV-Rot-
haus Kreispokal spielt unser FCZ am Samstag, 23. 7. 2022, bei der 
SpG Oberwittstadt 2/ Ballenberg 1. Spielbeginn ist um 18.15 Uhr 
in Oberwittstadt. Der Gastgeber beendete die abgelaufene Saison 
als Tabellen 9. in der Kreisklasse A Buchen und feiert an diesem 
Wochenende sein Sportfest.Die Mannschaft um Nico Kipphan freut 
sich auf eine zahlreiche Unterstützung!

Sonstiges
Infos aus der Bücherei St. Sebastian: 
(im Untergeschoss Nebenraum Kirche Seckach):
Die Bücherei ist jeweils dienstags von 17.00–18.00 Uhr und sams-
tags von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. Letzter regulärer Öffnungs-
tag vor den Ferien: Dienstag, 26. 7. Während der Sommerferien ist 
die Bücherei dann nur samstags von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. 
Ab 13. 9. haben wir wieder reguläre Öffnungszeigen. Bitte beachten 
Sie die aktuellen Zugangsregelungen gemäß Corona-Landesverord-
nung.  Das Büchereiteam

Danksagung

In den schweren Stunden des Abschieds war es für uns sehr hilfreich zu erfahren, wie viel 
Zuneigung und Anerkennung unserem lieben Verstorbenen

Franz Wolf
* 21. 4. 1933           † 4. 7. 2022

entgegengebracht wurde.

Wir danken unseren Verwandten, Freunden und Nachbarn, die ihn auf seinem letzten Weg be-
gleitet haben, für stille Umarmungen und tröstende Worte sowie für Karten und Geldspenden.

Unser besonderer Dank gilt:

–  Herrn Pfarrer Stromberger für die tröstenden Worte 
und die würdevolle Trauerfeier

–  dem Pflegeteam des Altenheims Oberschefflenz  
sowie den behandelnden Ärzten

–  dem Hausarzt Dr. Rösch und Team
–  dem Pflegedienst Hand in Hand
–  dem MGV Großeicholzheim/Auerbach für den Nachruf  

und die schönen Liedbeiträge
–  dem Tennisclub Großeicholzheim für seinen Nachruf
–  Ellens Blumenstube für den schönen Blumenschmuck
–  dem Bestattungsinstitut Schäfer

Im Namen aller Angehörigen

Großeicholzheim, im Juli 2022  Gisela Wolf
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Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–13.30 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Familienpizza (40 cm)    

mit 4 Auflagen, 1 Fl. Cola, gem. Salat     18,00 €
Pizza Spinat-Mozzarella 7,50 €  · Pizza Lachs 8,00 € (je 30 cm)

Pizza Junior (30 cm) mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei 7,50 €

ANGEBOT
VOM 22.7. BIS 28.7.2022
GEMISCHTES GULASCH   100 g 1,39 €
Marinierte SCHWEINESTEAKS  100 g 1,19 €
SCHINKENMANNHEIMER
mit Kräutern und Gurken 100 g 1,29 €
Herzhaft-deftige KRAKAUER
mit und ohne Kümmel  100 g 1,29 €
Feine, milde LYONER  100 g 1,29 €
GRILLBRATWÜRSTE fränkischer Art  100 g 1,29 €
WÜRSTCHENSALAT  100 g 1,49 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine von Maurer, Feßbach · Rind von Schmitt, Osterburken

SPEISEPLAN vom 25.7.–29.7.2022
MO: GRILLBRATEN mit Bandnudeln oder Kartoffelsalat  5,99 €
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  SCHWEINEGESCHNETZELTES 
 mit Reis oder Bandnudeln 5,99 €
DO:  HALBES HÄHNCHEN mit Pommes oder Brötchen
 Bitte bestellen Sie vor! 5,99 € 
FR:  RINDERROULADEN mit Knödel  6,99 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr
Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

Probieren Sie unsere küchenfertige Erzeugnisse:
Schaschlik, Cordon Bleu, gefüllte Rouladen, 

Gyrosgeschnetzeltes vom Schwein, Schlemmerrolle

Wirf nichts auf
Straßen und

Plätze!

Halte
das Ortsbild

sauber!
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Bergstraße 16 · 74743 Seckach
Telefon (06292) 928975 · Telefax (06292) 928982
E-Mail: mail@koehler-holger.de · Mobil (01 76) 32 53 69 10

Unsere Leistungen für Sie:

� Kundendienst     � Sanitär- und Heizungsinstallation

� Badausstattung � Öl- Gas- Brennwerttechnik

� Pellets – Holz – Solar � Wärmepumpen

Holger Köhler · Installateur- und Heizungsbaumeister

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag:
400 g Putenpfanne und 
1 Pack. Reis
 nur 4,99 €

Schweineschnitzel zart und mager 100 g 1.10 €

Deftige Jagdwurst 100 g 1.49 €

Rauchfrische Wiener 100 g 1.39 €

Herzhafte Krakauer 100 g 1.24 €

Feiner Florida-Salat mit Schinken und Ananas 100 g 1.29 €

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:

anzeigen@henn-bauer.de
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Quelle: www.sudoku-aktuell.de
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JANINE DERRINGER
Personalsachbearbeiterin

+49 6204 6069-196

personal-de@meusburger.com

INTERESSIERT?

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit 
Lebenslauf, Anschreiben und der 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
erwartet  Frau Janine Derringer per 
E-Mail. Sie steht Ihnen für weitere 
Infor mationen gerne zur Verfügung.

ZUSAMMEN ARBEITEN, 
MITEINANDER WACHSEN UND 
GEMEINSAM ZIELE ERREICHEN.

Wir verstärken unser Team am Standort Seckach:

ELEKTRONIKER SCHWERPUNKT  
GERÄTEMONTAGE (m/w/d)

  Sie suchen eine neue Herausforderung in einem international 
erfolgreichen Unternehmen und bringen folgende Kompetenzen 
und Qualifikationen mit?

 – Abgeschlossene Ausbildung im elektro-/technischen Bereich

 – Berufserfahrung im Steuerungs-/Schaltschrankbau

 – Idealerweise Grundkenntnisse im Bereich Mechanik

 – Flexibilität und selbstständige Arbeitsweise

 – Ausgeprägtes Termin- und Kostenbewusstsein

 – Teamfähigkeit sowie Zuverlässigkeit

  Welche Aufgaben erwarten Sie?

 – Gewährleistung eines reibungslosen Produktionsflusses

 – Montage von Schaltschränken und Schaltschrankmodulen gemäß Anforderung

 – Fertigung von Verbindungskabeln

 – Prüfung und Abgleich kompletter Schaltschränke, von Elektronikmodulen und  

Verbindungskabeln

 – Fehlersuche, Reparatur und Fehlerbeseitigung der zuvor genannten Einheiten

 – Aufbau von Prüfeinrichtungen/Prüfschränken

 – Instandsetzung von Kundengeräten

  Was Ihre zukünftigen Teamkollegen an Meusburger schätzen:

 – Sicherer Arbeitsplatz in einem produzierenden Unternehmen 

 –  Einen verlässlichen und erfahrenen Arbeitgeber an Ihrer Seite 

 –  Intensive Einarbeitung zur Vorbereitung auf die künftigen Aufgaben 

 –  Flexible Arbeitszeiten 

 –  Zahlreiche Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

Das Unternehmen Meusburger  

ist Marktführer im Bereich hochprä-

ziser Normalien. Weltweit nutzen 

Kunden die Vorteile der Standardi-

sierung und profitieren von über  

55 Jahren Erfahrung in der Bear-

beitung von Stahl. Das Produkt-

portfolio reicht von hochpräzisen 

Normalien und ausgesuchten 

Produkten für den Werkstattbedarf 

über Heißkanal- und Regeltechnik 

bis hin zur Wissensmanagement-

Methode WBI und zu Lösungen für 

eine effiziente Unternehmenssteue-

rung im Bereich ERP/PPS-Software. 

Dies alles macht Meusburger zum 

zuverlässigen und globalen Partner 

für den Werkzeug-, Formen- und 

Maschinenbau.

Meusburger Deutschland GmbH
Voltastr. 2 | 68519 Viernheim
Deutschland | T +49 6204 6069-0
office-de@meusburger.com

www.meusburger.com


